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Grundsätze 

 

Dieses Hygienekonzept orientiert sich an den Handlungsempfehlungen des DFB-Leitfadens 
„Zurück ins Spiel“. Es gilt ab dem 27. August 2020 für den Spiel- und Trainingsbetrieb der SVG 
Bebelsheim-Wittersheim e.V. (sofern für besondere Sportveranstaltungen kein spezielles 
Konzept erstellt wird) und die hiermit im Zusammenhang stehenden notwendigen Tätigkeiten 
im Bereich der Sportstätte. Zudem werden Regelungen für Personen im Publikumsbereich der 
Sportstätte festgehalten. Zur besseren Abgrenzung erfolgt eine Einteilung des Geländes in 
verschiedene Bereiche. Die genauen Inhalte werden unter Punkt 5 erläutert. Grundlage für 
sämtliche aufgeführte Maßnahmen und Regelungen ist die Annahme, dass eine Ansteckung 
mit SARS-CoV2 zwar möglich, die Wahrscheinlichkeit aber durch das Umsetzen der genannten 
Hygienemaßnahmen sehr gering ist. 
 
1 Allgemeine Hygieneregeln 

 
• Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen 

außerhalb des Spielfelds. 

• In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld 
einzuhalten. 

• Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen. 

• Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch). 

• Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden) 
und/oder Desinfizieren der Hände. 

• Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld. 

• Auf die Bereitstellung von Trinkwasser wird bis auf weiteres verzichtet. Alle Spieler/-
innen müssen ihre eigenen Getränke mitbringen. 

 
2 Verdachtsfälle Covid-19 

 

• Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich bei 
symptomfreiem Gesundheitszustand. 

• Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen 
bzw. dürfen diese gar nicht betreten. Solche Symptome sind: 

o Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius),  
o Atemnot, 
o sämtliche Erkältungssymptome. 

• Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen 
Haushalt vorliegen. 
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• Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur 
Quarantäne. Die betreffende Person wird mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und 
Spielbetrieb genommen und darf bei den folgenden Spielen nicht eingesetzt werden. 
Gleiches gilt bei positiven Testergebnissen im Haushalt der betreffenden Person. 

 
3 Organisatorisches zum Spielbetrieb 

 

• Alle getroffenen Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und 
Vorgaben. 

• Das Hygienekonzept ist anhand der vorliegenden Rahmenbedingungen bei der SVG-
Bebelsheim-Wittersheim e.V. mit den lokalen Behörden abgestimmt. 

• Ansprechpartner für sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept des 
Spielbetriebs bei den Aktiven Mannschaften und bei den Jugendmannschaften ist die 
Vorstandschaft der SVG-Bebelsheim-Wittersheim e.V. 

• Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten 
ausgestattet. 

• Die Vorstandschaft und alle Trainer der SVG und Spielgemeinschaft sind in die 
Vorgaben und Maßnahmen zum Trainings- und Spielbetrieb eingewiesen. 

• Vor Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs werden alle Personen, die in den 
aktiven Spielbetrieb involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, über die Hygieneregeln 
informiert. Dies gilt auch für die Gastvereine, Schiedsrichter/-innen und sonstige 
Funktionsträger/-innen. Diese werden durch Zusendung des Hygienekonzeptes über 
das offizielle Postfach des SFV informiert. 

• Der jeweilige Gastverein hat dafür Sorge zu tragen die eigenen Spieler im Vorfeld über 
dieses Hygienekonzept intensiv zu unterrichten. 

• Bei allen Heimspielen erfolgt eine namentliche Erfassung aller Spieler, Trainer, 
Mitglieder der Funktionsteams sowie der Schiedsrichter/-innen über ein 
Kontaktformular (siehe Formular SFV), das rechtzeitig vor Spielbeginn an der Kasse 
ausgefüllt abgegeben werden muss. 

• Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände aufhalten (Publikumsbereich) 
müssen über die Hygieneregeln rechtzeitig in verständlicher Weise informiert werden. 
Hierzu erfolgt der Aushang des Hygienekonzepts mindestens am Eingangsbereich. 

• Eine namentliche Erfassung aller Besucher/-innen erfolgt über ein Kontaktformular 
(liegt an der Kasse), das beim Betreten der Sportstätte ausgefüllt werden muss. 

• Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des 
Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen. 

• Die SVG-Bebelsheim-Wittersheim e.V. behält sich bei Verstößen gegen dieses 
Hygienekonzept das Recht vor, Platzsperren zu erteilen oder den Zutritt dauerhaft zu 
untersagen. 
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4 Organisatorisches zum Trainingsbetrieb 

 
• Alle getroffenen Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und 

Vorgaben. 

• Das Hygienekonzept ist mit den lokalen Behörden, auf die bei der SVG-Bebelsheim-
Wittersheim e.V. vorliegenden Rahmenbedingungen,  abgestimmt. 

• Ansprechpartner für sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept des 
Trainingsbetriebs bei den Aktiven Mannschaften und den Jugendmannschaften ist die 
Vorstandschaft. 

• Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten 
ausgestattet. 

• Alle Trainer und Vereinsverantwortlichen sind in die Vorgaben und Maßnahmen zum 
Trainings- und Spielbetrieb eingewiesen. 

• Trainer und Vereinsverantwortliche informieren die Trainingsgruppen über die 
Maßnahmen und Regelungen des Hygienekonzepts. 

• Zuschauende Begleitpersonen sind unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 
Meter möglich. Diese dürfen sich ausschließlich im Publikumsbereich aufhalten (siehe 
Lageplan). 

• Eine namentliche Erfassung aller Trainingsteilnehmer erfolgt durch die Trainer, die 
eine Trainingsbeteiligung je Trainingseinheit eigenverantwortlich dokumentieren. 
Diese Erfassung schließt im gleichen Haushalt lebende Personen, die sich als 
Begleitperson in der Sportstätte aufhalten, mit ein. 

• Andere Besucher/-innen werden über ein Kontaktformular erfasst, das beim Betreten 
der Sportstätte ausgefüllt abgegeben werden muss. 

• Es dürfen pro Platzhälfte maximal 35 Personen auf dem Spielfeld sein. Die Gruppen 
müssen durch Markierungen voneinander getrennt sein. 

• Das Betreten u. Verlassen des Platzes ist nur an den ausgewiesenen Stellen erlaubt. 

• Alle Spieler/-innen sind angehalten, eine rechtzeitige Rückmeldung zu geben, ob eine 
Teilnahme am Training erfolgt, um eine bestmögliche Trainingsplanung zu 
ermöglichen. 

• Die Nutzung und das Betreten der Sportstätte ist nur gestattet, wenn eigenes Training 
geplant ist. 

• Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist während des 
Trainingsbetriebes sichergestellt. 

• Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des 
Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen. 

• Die SVG-Bebelsheim-Wittersheim e.V. behält sich bei Verstößen gegen dieses 
Hygienekonzept das Recht vor, Platzsperren zu erteilen oder den Zutritt dauerhaft zu 
untersagen. 
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5 Einteilung der Sportstätte in Bereiche 

 
Die Sportstätte wird in drei Bereiche eingeteilt. 
 
5.1 Regeln für den Bereich Spielfeld 

• Der Bereich Spielfeld umfasst den kompletten Kunstrasenplatz (markierte Spielfläche) 
plus jeweils die komplette Fläche hinter den beiden Toren plus die Fläche entlang der 
kompletten Seitenauslinie im Bereich der Trainerbänke (siehe Lageplan). 

• Im Bereich Spielfeld befinden sich nur die für den Spielbetrieb notwendigen 
Personengruppen: 

o Spieler/-innen (diese müssen im Spielbericht aufgeführt sein) 
o Trainer (diese müssen im Spielbericht aufgeführt sein) 
o Funktionsteams (diese müssen im Spielbericht aufgeführt sein) 
o Schiedsrichter/-innen 
o Sanitäts- und Ordnungsdienst 
o Ansprechpartner für Hygienekonzept 
o Medienvertreter/-innen (siehe nachfolgende Anmerkung) 

• Das Spielfeld wird ausschließlich an dem festgelegten und markierten Punkt (Eingang 
auf Clubheimseite) betreten und verlassen. 

• Für den Weg vom Umkleidebereich zum Spielfeld und zurück werden unterstützend 
Ordner eingesetzt. 

• Medienvertreter/-innen, die im Zuge der Arbeitsausführung Zutritt zum Spielfeld 
benötigen (z.B. Fotograf/-innen), wird dieser nur nach vorheriger Anmeldung und 
unter Einhaltung des Mindestabstandes gewährt. 
 
 

5.2 Umkleidebereich 
• Der Umkleidebereich befindet sich im Vereinsheim. Ausgenommen sind Gaststätte 

und Toiletten. 

• Zum Umkleidebereich haben nur folgende Personengruppen Zutritt: 
o Spieler/-innen (diese müssen im Spielbericht aufgeführt sein) 
o Trainer/-innen (diese müssen im Spielbericht aufgeführt sein) 
o Funktionsteams (diese müssen im Spielbericht aufgeführt sein) 
o Schiedsrichter/-innen 
o Ansprechpartner für Hygienekonzept 
o Sanitäts- und Ordnungsdienst 

 
 

Während des Aufenthalts im gesamten Umkleidebereich ist das Tragen von 
Mund-Nasen-Schutz erforderlich! 
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Zusätzlich gilt, dass eine maximale Anzahl von 20 Personen pro Umkleidekabine nicht 
überschritten werden darf! Dabei dürfen sich ausschließlich Spieler/Trainer/Funktionsteam 
einer Mannschaft darin aufhalten. 
Das Gebäude darf erst betreten werden, wenn die zugewiesene Kabine sowie der Weg 
dorthin vollständig geräumt sind. 
Die Nutzung der Duschanlagen ist auf maximal drei Personen gleichzeitig unter Einhaltung der 
Abstandsregelungen begrenzt. 
Auf ausreichendes Lüften der Räume ist zu achten. 
 
Die generelle Aufenthaltsdauer im Umkleidebereich wird auf das notwendige Minimum 
beschränkt. 

 

5.3 Publikumsbereich (Außenbereich) 

• Der Publikumsbereich (Außenbereich) bezeichnet sämtliche Bereiche der Sportstätte, 
welche frei zugänglich sind und sich unter freiem Himmel (auch überdachte 
Außenbereiche) befinden (siehe Lageplan). 

• Alle Personen betreten die Sportstätte ausschließlich über den Haupteingang 
Kaiserstraße (siehe Lageplan). 

• Die maximale Besucherzahl wird auf 300 Zuschauer plus zusätzlich höchstens 50 vom 
Vorstand der SVG-Bebelsheim-Wittersheim e.V. bestimmte Helfer/-innen begrenzt. 

• Eine namentliche Erfassung aller Besucher/-innen erfolgt über ein Kontaktformular, 
das beim Betreten der Sportstätte ausgefüllt werden muss. 

• Zur Unterstützung der Einhaltung des Abstandsgebots werden Markierungen in 
folgenden Bereichen auf-/angebracht: 

o Abstandsmarkierungen auf Zuschauer/-innen-Plätzen 
o Abstandsmarkierungen bei Gastronomiebetrieb (Verkaufsstände) 

• Unterstützend werden Plakate zu den allgemeinen Hygieneregeln genutzt. 

• Die von der SVG-Bebelsheim-Wittersheim e.V. eingesetzten Ordner sind berechtigt, 
den Zuschauern entsprechende Plätze zuzuweisen. Ihren Anordnungen ist Folge zu 
leisten. 

• Wenn im Außenbereich der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann sowie auf 
dem Weg zur Toilette und im Wartebereich vor den Verkaufsständen ist das Tragen 
von Mund-Nasen-Schutz erforderlich! 
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6 Lageplan Sportplatz 
 

 

 


